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Berliner  
Gesundheitspreis
Unter dem Motto „Auch Helfer brau-
chen Hilfe – Modelle zur Entlastung 
pflegender Angehöriger“ haben der 
AOK-Bundesverband, die Ärztekam-
mer Berlin und die AOK Berlin-Bran-
denburg –  am 11. Januar den „Ber-
liner Gesundheitspreis 2010“ ausge-

Innovationspreis  
der deutschen  
Hochschulmedizin

Mit der Vergabe des Innovationsprei-
ses möchte der VI. Innovationskon-
gress der deutschen Hochschulmedi-
zin (8./9. Juli 2010 in Berlin) Wissen-
schaftler fördern und in ihrer Arbeit 
unterstützen. Damit soll die Bedeu-
tung der Wissenschaft und Hoch-
schulmedizin für den Standort 
Deutschland gestärkt werden.

schrieben, um zu einer Verbesserung 
der Situation von pflegenden Ange-
hörigen beizutragen. Bis zum 31. 
Mai 2010 können sich Institutionen 
und Einrichtungen mit Projekten 
bewerben, die die gesundheitliche 
Belastung von pflegenden Angehöri-
gen reduzieren, eine Teilhabe am 
sozialen Leben ermöglichen und dar-
auf ausgerichtet sind, die Vereinbar-

Der Forschungspreis richtet sich an 
wissenschaftliche Arbeiten und Pro-
jekte aus der gesamten Hochschul-
medizin.

Es sollen Innovationen aus der 
Grundlagenforschung, klinischen 
Forschung und der translationalen 
Forschung ausgezeichnet und geför-
dert werden.

Der Innovationspreis 2010 ist mit 
einer Preissumme von 10.000 EUR 
dotiert und wird im Rahmen des  

keit von Pflege und Beruf zu verbes-
sern. Die Ausschreibung zielt auch 
auf Eltern mit langzeitpflegebedürf-
tigen Kindern ab. Das Preisgeld 
beträgt insgesamt 50.000 EUR. 

Einzelheiten zur Ausschreibung fin-
den Sie unter www.berliner-gesund-
heitspreis.de.

VI. Innovationskongresses der deut-
schen Hochschulmedizin am 8. Juli 
2010 in Berlin verliehen.

Weitere Informationen: 
Beirat des VI. Innovationskongresses 
der deutschen Hochschulmedizin, 
c/o Verband der Universitätsklinika 
Deutschlands e.V. (UVD), 
Frau Daniela Schimsa,
Alt-Moabit 96, 10559 Berlin, 
Tel. 030 3940517-13, 
E-Mail: schimsa@uniklinika.de.

Honorierung von 
Befundscheinen
Information zur Honorierung von 
Befundscheinen im Rahmen der 
Bearbeitung von Anträgen nach dem 
Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – 
(SGB IX) und dem Sozialen Entschä-
digungsrecht (BVG und Nebenge-
setze).
Im Rahmen der Bearbeitung der 
Anträge nach dem Schwerbehinder-
tenrecht (SGB IX) und dem Sozialen 
Entschädigungsrecht werden regel-
mäßig Befundberichte von den be -
handelnden Ärztinnen und Ärzten 
angefordert, da nur diese über die 
erforderlichen medizinischen Unter-
lagen verfügen, um eine Einstufung 
auf der Grundlage der Versorgungs-
medizin-Verordnung (VersMedV) vor-
nehmen zu können. Für die Befund-
berichterstellung bzw. die Erstellung 
von Gutachten erfolgt die Honorie-
rung nach dem Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetz (JVEG).
Voraussetzung für die Vergütung ist 
unter anderem die Anforderung der 

Unterlagen durch die zuständige 
Behörde. Die Anforderung enthält 
sowohl Angaben über den erforder-
lichen Umfang der erbetenen Aussa-
gen als auch Informationen zur Höhe 
der dafür zustehenden Honorierung 
auf der Grundlage des JVEG.
Ohne Anforderung durch die zustän-
dige Behörde kann daher auch keine 
Honorierung erfolgen.
Nunmehr treten wiederholt Fälle auf, 
in denen Befunde für die Antragstel-
ler erstellt werden ohne jede Anfor-
derung der Behörde oder nicht ange-
forderte Angaben erfolgen bzw. 
Untersuchungen durchgeführt wer-
den, die ebenfalls von der Auftrags-
erteilung der Behörde nicht abge-
deckt sind. Diese Veranlassungen 
werden dann teilweise direkt dem 
Patienten in Rechnung gestellt und 
dann von diesem der Behörde zur 
Erstattung vorgelegt.
Wie bereits dargelegt, kann für nicht 
in Auftrag gegebene Leistungen sei-
tens der Behörde keine Erstattung an 
den Arzt bzw. an den Antragsteller 
erfolgen.

Sollten Unklarheiten seitens der Ärz-
tinnen und Ärzte hinsichtlich der 
Erfüllung der in Auftrag gegebenen 
Leistung bestehen, ist eine Rückspra-
che mit der zuständigen Behörde vor 
Erledigung der Anforderung ratsam. 
Auf keinen Fall sieht das JVEG vor, 
nicht geforderte Leistungen – auch 
nicht über den Patienten – zu hono-
rieren.

Bitte beachten Sie künftig das Vorge-
nannte, vor allem auch im Interesse 
Ihrer Patienten. Im Rahmen der Bear-
beitung nach dem SGB IX und dem 
BVG bestimmt die Behörde Art und 
Umfang der Sachverhaltsaufklärung, 
an der sich auch die Anforderung 
von Befundberichten und Unterlagen 
orientiert. Kosten bei der Bearbei-
tung der Anträge nach diesen Geset-
zen dürfen den Antragstellern nicht 
entstehen und sind auch nicht erstat-
tungsfähig.
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